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Liebe Kolleg*innen,
im Anhang ein Schreiben des BMAS, in dem zurecht darauf hingewiesen wird, dass AsylbLG-Beziehende während der ersten 15 Monate auch während eines Studiums oder einer Ausbildung Grundleistungen nach § 3 AsylbLG beziehen können. Anders als im SGB II und XII findet sich im AsylbLG kein Leistungsausschluss während einer prinzipiell nach BAföG oder SGB III förderfähigen Ausbildung / Studium.

Nach 15 Monaten greifen die Analog-Leistungen des § 2 AsylbLG und damit der Leistungsausschluss nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB XII. Zugleich haben Menschen mit Aufenthaltsgestattung auch nach 15 Monaten bislang keinen Anspruch auf BAföG oder BAB. Um einen Ausbildungsabbruch nach 15 Monaten zu vermeiden, sollte das Sozialamt dann auf die Härtefallregelung des § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII hingewiesen werden, die auch für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG anzuwenden ist:
§ 22 Abs. 1 SGB XII: "Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder der §§ 51, 57 und 58 des Dritten Buches dem Grunde nach förderungsfähig ist, haben keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel. In besonderen Härtefällen können Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel als Beihilfe oder Darlehen gewährt werden."
Hier gibt es ausführliche Infos zur Ausbildungsförderung für Geflüchtete und andere ausländische Staatsangehörige: http://www.migration.paritaet.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1461870749&hash=84a22aa7a3966f0490c0ff08fbbe2e9119e7f278&file=/fileadmin/SUBDOMAINS/migration/Dokumente/Fluechtlinge/Broschuere_Junge_Fluechtlinge_Zugang_zu_Ausbildung_und_Foerderung_2015_web.pdf
Die Bundesregierung plant zudem eine vorübergehende Änderung des Anspruchs auf Ausbildungsförderung nach SGB III im Rahmen des so genannten "Integrationsgesetzes". Die Koalitionsfraktionen haben sich dazu auf folgendes geeinigt:



Zudem ist vereinbart, dass eine neue Form der Duldung, eventuell sogar einer Aufenthaltserlaubnis, für die Dauer einer Ausbildung sowie die Zeit der Arbeitsuche danach eingeführt wird. Möglicherweise entfallen darin auch die bisherige Altersbeschränkung auf 21 Jahre und der Ausschluss von Menschen aus den so genannten "sicheren Herkunftsstaaten"; ein erster Referentenentwurf aus dem BMAS geht zumindest in diese Richtung. Aber mal abwarten: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Innenministerium alle Verbesserungen wieder rausverhandelt...

Liebe Grüße
Claudius
--Claudius VoigtProjekt Q - Büro für Qualifizierung der Flüchtlings- und MigrationsberatungGemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. (GGUA Flüchtlingshilfe)Hafenstraße 3-548153 Münster
Fon: 0251 14486-26Mob: 01578 0497423Fax: 0251 14486-20
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